
Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 4 (1801)

Rubrik: Vollziehungsrath

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 26.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Vcrwaltnngskammer Z" Solothurn verhängte Abstellung

seiner seil der Revolution errichtete» PiMcnschciike zu

St. Wolfgang im T»str. Ballstall. Wird an die Voll-
ziehung gewiesen.

8. Untern» 7. Ienncr lezthin beschwerten stch mch-

rere Bürger der Gemeinden Villen und Kirenzen über

die durch ein unbefugtes Gemeindmehr dekretierte

zweckwidrige Verwendung des Gemeindguls und Part»,
kularvermögens. Diese Petition ward als ein in à
Abfassung des neuen Munizipaiitälsgesttz-s eini'chlagen.

der Gegenstand der sst Koc niedergesezten Commißion,
unss'Mf Peren Anrathen der Vollziehung überwiesen.

Nachwärlö langte von den nemlichen Bürgern eine 2te

Petition ein, deren Absicht dahin gieng: stch in Be-

trcff der ihnen incompetent auferlegten Vermögenssteuer

einstweilen vor der Exekution der Gemeindserkanntniß

zu sichern — »reiche unterm 24. Febr. auf Anrathen
der Mnnizipalilätscvmmißion gleich der erster« an die

Vollziehung gewiesen ward, um nach ihrem Erachten

entweder als oberste Administrativdehörde den Fall zu

entscheiden, oder aber solchen, nach dem Verlangen
der Petenten, an den Civilrichtcr zu weisen. Die nem-

liehen Partikularen zeigen Ihnen B. G. nun in einer

dritten Petition an wie daß sie durch einen Beschluß

der Vollziehung vom 20. Febr., also vier Tage vor
Ihrer Zuweisuugserkannlntß vom 24- Febr., mit ihren

Vorstellungen und Begehren gänzlich abgewiesen worden

seyen und zwar, wie ste ans den Erwägnngsgründen

dieses Beschlusses es ersehen, auf die höchst unrichtigen

bevgeschlichemn Berichte ihrer Gegner. Diese Panik»-
' laren gcstüzt auf einen trausscribierten Artikel ihres

Landrechts, verlangen nun: daß der Anspruch des Ge-

meindmchcs ans ihr Parlikularvermögen und ihre Be-
streitung dieses Anspruchs, als ein Streit über das Dein
und Mein, an den Civilrichtcr gewiesen, und bis zu

diesem definitiven Entscheid mit Eintreibung der streitigen

Verwegenste!! inngchaltcn werden.

Um in diesem delikaten Geschäft desto sicherer zu ge-

hen, rathet die Pete Commißion an, diese Bittschrift
der Vollziehung zu commnnicceren und derselben Bericht
samt Ansicht und lezten Beschluß vom 20. Febr. mit
Beschlermigiing abzufordern. Angenommen.

9, Die Gemeinde Buchs, Distr. Werdenbcrg, C.

Lvuh glaubt daß- einige ihrer Bürger sich neulich

bey dem gesttzg. Ralh iim eine fernere Verlheiimig ihrer
Gönmndsgüler. beworben, haben— und protcstlrt wider
dieses Begehren. Da aber ksine Spur von diesem- sup-

vc.niertemBegchxen in den Protokollen zn finden ist/, jo j

wird nach dem Erniessen der Pct. Commißion die Pro.
testatton der Gemeinde Buchs einstweilen ad acla zu
legen seyn. Angenommen.

10. Ein Lercls ckes Vmußcois zu AberdUch verlangt
von der Patcntgebühr bestem zu styn. Wird abgewiestii.

it. B- Ludw. Techterinann von Frcyburg, begehrt
daß sein Geldsrag eingestellt werde. Wird abgewiesen.

(Die Fortschimg folgt.)

Voll z ie hung êr a t h.

Beschluß vom 7. Februar.
Der Vollz. Rath, unterrichtet von den Desertionen

fränkischer Soldaten in das Innere der Schweitz und
besonders von denjenigen, weiche iezihin auf der Straße
von Bern nach Sitten, bey monlinen »u»d bewaffneten
Soldaten, statt gehabt hat;

Erwägend, daß es nothwendig sey ; Maßnahmen ge,

ge» die Begünstigungen und Hülsieistiiugen zu ergreifen/
welche die Landesemwohuer dergleichen Individuen ver»

schaffen, es sey, daß ste dieselben anfnehmen, oder ihnen'

ihre Effekten abkaufen;
Nach Anhörung seines Justiz« und Polizeymimsters,

beschließt:
l. Jeder Bürger, welcher überwiesen seyn wird einen

fränkischen Soldaten zur Desertion gereizt, oder

auf jede andere Art sein Ausrnssen begünstigt zu

haben, soll den Gerichten ausgeliefert, und von den--

selben je nach Beschaffenheit der Sache gestraft

werden.

z. Alle diejenigen, welche überwiesen styn werden, von
einem fränkischen Soldaten Kleidungsstücke oder

Waffen abgenommen oder gekauft zu haben, solle»

ohne Verzug den betreffenden Gerichren angezeigt/

und von diesen nach dem Gesetze vom 9- Brachme-
bestraft werden.

Den öffentlichen Beamten ist aufgetragen genau;»
wachen, daß jeder fränkische Deserteur angehalten,-

und dem nächst befindlichen fränkischen Platzkomi
mandant ausgeliefert werde.

4. Es ist jedem Bürger unter der im obigen Men Art,
angedrohten Strafe befohlen, dem Unterstatthaltex

seines Distrikts in Zeit acht Tagen alle diejenigen

Kleidungsstücke, Waffen :c. auszuliefern, weiche

er etwan von den lezthin auf der Route von Bern'
nach Sitten ihrer Begleitung..entwichenen ftänkst

schon Soldaten empfangen vdcr gekauft haben mag:
j 5. Der Untcrstatthalter wirb diese Effekten den« uäHl»-
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Aen fränkischen Platzeommandantenubergeb«,, und

sich dafür einen Empfangschcin ausstellen lassen.

6. Der Minister der Justiz und Polizey ist mit der

Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt, welched

gcdrutl, und überall wo es nöthig sehn wird, öf-

ftncUch bekannt gemacht werden soll.

Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom 7. April. >

Der Avllzichungsralh, Kraft der ihm durch den 6ten

Artikel des Gesetzes vom inen Hcumonal 1800 über

Las Hausiren ertheilten Vollmacht, Ausnahmen von dem

zweyten Art. dieses Gesetzes zu gestalten.

Nach angehörtem Rapport seines Ministers des In-
Mrn und nach Einsicht der von den Cantonsverwallun-

gen darüber eingezogenen Berichte, beschließt:
1. Die Venvaltungskammern sind bevollmächtigt, jede

für den Umfang ihres Cantons oder auch nach den
Umständen nur für einzelne Distrikte desselben, Pa-
tenie zu Treidnng derjenigen Hanstcrgewerbe zu cr-
theilen, die von dem Vollziehungsrath, laut seinem

Beschluß vom heutigen Tage, als nothwendig an-
erkannt worden sind.

2. Jeder helvetische Bürger oder in Helvetic» angesesse-

nrr Fremder der steh zu Erhaltung eines Hausicr-
Patents bey der Verwaltungskammer bewirbt, soll
derselben ein, von der Munizipalilät seines Wohn-
Orts ausgefertigtes, »nid vom Distcikisstatthalter
vistrtes Zeugniß seiner Herkunft und seines morali-
schen Betragens vorweisen.

z. Die nicht angesessenen Fremde» welche sich um
solche Patente bewerben, sollen gehalten seyn, am
thentische Pässe über ihre Herkunft vorzuweisen.

4. Die denselben zu ertheilende» Palente können nicht
für länger als auf 6 Monate gestellt seyn. Nach Ver-
fluß derselben müssen sie solche von der VerwaltimgS-
kammcr, welche das Begehren frischer Dings nn.
tersticheu wird erneuern lassen.

5> Wenn ein solcher Fresuder ein Patent für eine län-
gcre Zeitdauer verlangt, so soll er angehalten wer-
den sich nach Inhalt dès Gesetzes vom-4. Nov.
1800, ein Niederlassungseccht zn verschaffen.

6. Kein Hausierpakent für helvetische Bürger vderLand-
-angesessene Fremde, ffll ans längere Zeit als Jahr
gültig stya ; nach Verflaß desselben müssen solche von
den Vcrwaltnngskanlmern nach vorgenommener
Untersuchung > erneuert werden.

77 Das Patent soff-jewciieu durch den linterstatthaltcr

des Distrikts, ist welchem der HaNsierer sein Gewerbe-
treiben will, vistrt werben; im WidcrhandlrMgssê
sollen dieselben von den Polizeydeamten angehalten,
«nb vor den Unterstatthalter geführt werben, weit
cher bevollmächtigt ist, bey wiederholter Vcrnach-
lästigung das Patcut des Hausiercns znrükzuziehenl

8. Neben dem Patent soll jeder Hausierer mit einem-

Paß versehen seyn, den er m jeder Gemeinde, wo'
er'sich'aufZuhalten gedenkt, dem Agenten oder Pslft-
zeybeamren vorzuweisen hat.

9. Für die Ertheiluiig der Patente wird eine Gebühr
von zwey bis zehn Franken bezahlt, welche dw
Vcnvalluiigskammern, je nach dem Werth der Wag-
ren oder dem Ertrag des Erwerbs festsetzen werden.

Der Betrag dieser Gebühren soll nach Abzug der über
die Erlheiiung der Patente ergaugcnen Unkosten, den»'

Staat verrechnet werden.

10. Für.die jeweilige Erneuerung des Patents soll die'
Hälfte dics.r Gebühr bezahlt werden.

11. Jeder Hausierer, der mit andern Waaren handelt'
oder ein anderes Gewerbe treibt als in seinem Pal
tente angegeben ist, wenn er bettelt, oder wenn er

sein Patent nicht inner Monalssrist nach Ablauf'
des darin bestimmten Termins erneuern läßt, soll-

von den Polizcybeamten angehalten, wenn er ein'
Helvetischer Bürger oder angesessener Fremder ist,-
ihm das Patent zurückgezogen, und in feinen Wohn-'
ort, ein Landsfremdcr abcrauf dem kürzesten Wegö-
über die Grenzen der Republik gewiesen werden.

12. Die Art. 6. und 7. des Beschlusses vom 28 Jane
» 799 in Rüksichc der fremden Krämer, welche die-

Jahr- und Wochcnmärkle besuchen, werden-hier'
frischerdings bestätigt.

iz. Dem zufolge ist jeder fremde Krämer, der die hel-

vetifthen Märkte besuchen will, geHallen, sich vor"
der Mnmzipalität des Orts, wo' der Markt gehalten''

wird, zu stellen, um nebst Vorweisung seines Paß^'
ports sich durch das Zeugniß zweyer durch ihkè"

Nechtschaffenheit und Bürgerinn» vortheilhaft be-''

kamiter helvetischer Bürger bekannt zu machen. '

14. Auf dieses hin kann ihm die Mmnzipààk cine Ek»'
iaubniß' zu Errichtung eines 'Kramladens ertheilen, -

welche nur für den Markt des Orts' gültig seyn svll.i-

In dieser Erlaubniß soll der Name des Fremden',-
sein Geburtsort, die Gattung von Waaren ^ die er"
verkauft, und die Namen der Bürger, die sich zu '

Ausstellung eines Zeugnisses zu seinen Gunsten Psi-
stellt haben, atigsjeigp' werdest.'-



z;. Wenn K die im§. n vorgeschriebenen FormaMâ.
ten nicht erfüllt, so sol! derselbe augehalten und vor
das DlstMsgericht geführt werden, welches die

durch die alten Gesetze auf den verbotenen Handel
gesczle Strafe gegen ihn verfügen wird.

,6. Alle übrigen in dem Beschluß vom s8> Ienner 179?
enthaltenen, und den gegenwärtigen zuivibertaufen«
den Verfügungen, sind aufgehoben.

17. Gegenwärtiger Beschluß soll gedrukt, öffentlich be.

kannr gemacht, und den Ministern der Justiz und
Voiizey, der Finanzen und des Innern, so weit er
jeden betreffen mag zur Vollziehung übergeben

-werden.

Folgen die Unterschriften.

Mannigfaltigkeiten.
Die 89 CvttsiitttttotMl für Helvetien.
Der Freyheitsfreund hat uns vor mehreren

Monaten, aus feiner diplomatischen Corrsspvndenz die

wichtige Nachricht mitgetheilt: es habe ein auswärtiger
Minister bereits 89 Constttuàwprojekte fur Helvetic»
auf ftlncm Pulte liegen und es werde an der Vermehrung
dieser Rarttätensammlung noch eifrig gearbeitet. Eine
Gesellschaft von Publizitätsfremwen hat sich auf diese

Nachricht hm, zu Entdeckung und Bekanntmachung jener

geheimen Schätze vereint. Sie hat zu diesem Ende de.

trächtliche Fonds zusammengeschossen, mittelst deren

sie durch den Weg der Zimma kehrer, Kaminfeger und

ähnlicher dienstbarer Geister, sich nach und nach Mit-
thcilimg aller 89 Verfassungen zu verschaffen hoffen

darf. Um sich die gethanen Vorschüsse rückzahlcu zu

machen, wird sie jeden durch ihre Bemühungen zu

Tage gedrachtenVerfassungsplan, eine» Monat vor seiner

öffentlichen Bekanntmachung, gegen ein billiges Dou-
ceur, denjenigen Personen mittheilen, die durch denselben

zu grossen Aemtern bcruffen werten, als da sind Consuln,
Landammänner, Großlandammänner, Schulchcissc,
Hberschulcheisse, Generalschultheisse u. s. w. u. s. w.
Diese werden also jedesmal vier Wochen lang das Ver.
gnûgen haben, ganz allein, oder mit ihren guten Freun-
den und Vertrauten, -den Lassen dès Landes, um das

Geheimniß zu wissen. Hernach behält man sich vor,
die Verfassungen ganz oder Auszugsweise den öffentlichen

Blättern einzuverleiben.

Pie Gesellschaft hat ihre Geschäfte im Februar d. I.
eröffnet, und nachdem sie — ihrem Reglement ge-

maß dreyen zukünftigen Consuln — hie erste per

erbeuteten Constitutions luk wt« mitgetheilt hakte, ha.
bm die öffentlichen Blätter die F ö d er ativ.Ner.
fa sfung N. ». ins Publikum gebracht. Man sehe

z. B. die Allg. Zeitung v. 2z. Febr., wo es

HM: „Die -o bis 12 Art. dieser Verfassung sind
sämtlich von ungemeiner Bestimmtheit und Klarheit.
Z. B- Art. ». Die vormalige Eikttheilung der Cantone
soll hergestellt werden, vorbehalten jedoch die Theilung
eines grössern in mehrere kleinere und die Zustimmen,
sehmelzniig mehrerer kleinerer in einen grössern. " Ar«
tckel 4. „ Die ehmals demokratischen Camvne sollen
zu ihren rein demokratischen Versassungen zurückkehren,
unbeschadet jedoch derjenigen Modifikationen, welche
diese lcztern durch Anwendung von Grundsätzen des re»

prcsentaiiven Systems oder aristokratischer Formen er-
leiden könnten. "

Gegenwärtig kann die Gesellschaft die Föder a tiv,
Verfassung N. 2. mittheilen. Der Schultheiß, die
beyden Statthalter und alle Lassen des Landes, haben
bereits eine herzliche Freude daran gehabt. Ihre Haupt-
züge sind folgende:

„ Die alten Cantone werden wieder hergestellt; das
Waadtland kann, wie Graubündten, und ein Theil der
ehmaligen Unterthanen Lande, neue Cantone bilden.
Die CcMralregicrnng aller Cantone besteht 1) aus einer
Tagsatzung von 202 Gliedern welche von den Cantone»
im Verhältniß ihrer Bevölkerung gewählt werden. Sie
sind 2 Monate des Jahrs desammelt, bleiben 5 Jahre
im Amt und beziehen keinen Gehalt. 2) Einem Senat,
der aus 2 Landammänncrn, 8 Statthalter« und 15 Se«
»aloren besteht; diese bleiben »o Jahre im Amt und
beziehen keinen Gehalt. Sie werden von der Tagsatzung
gewählt, z) Einem kleinen Rath, der von dem regie,
rcnden Landammann gewählt wird, und ans einem
Schultheiß, zwey Statthaltern und ; Räthen zusam-
mengeftzt ist. Diese leztern sind zugleich die Minister ;
sie bleiben 2 Jahre im Amt. Der Schultheiß bezieht
einmalhnnderltauftr.d Lwv., und.jedec Statthalterzwan-
zigtaustnd Livr. jährlichen Gehaltes. Der regierende
Landammann ernennt auch die Statthalter der Cantone«
von denen übrigens jeder zu seiner alten Verfassimg zu-
rückkehren kann. — Die Gesetze aber werden ans sol»

gcnde Weise geboren: Die Tagsatzung der Zweyhundert
und zwey hat den Vorschlag, der Senat discuttrt und
die Cantone sanctioniren : ein Gesetz muß, um Gültigkeit
zu haben, »an zwey Deiètheà der Cantoue angensm,
menschn."
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